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RS OGH 1999/2/23 1Ob356/98d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1999

Norm

ZPO §182 Abs1

AHG §2 Abs2

Rechtssatz

Wurde die Verletzung der Rettungsp icht vom beklagten Rechtstäger ausdrücklich eingewendet, so erstreckt sich die

materielle Prozeßleitungsp icht des Gerichts insoweit nicht auf solche für die Schlüssigkeit des Klagebegehrens

maßgeblichen Umstände, deren Bedeutung einer anwaltlich vertretenen Partei nach sorgfältiger Prüfung der die

geltende Rechtslage inhaltlich näher de nierenden ständigen Rechtsprechung gar nicht verborgen bleiben hätte

können.
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